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Verfiigung des Eidgendssischen Militérdepartementes
betreffend Hausfeuerwehren™” (vom 30. ezember 1937

Das Eidgendssische Militar-
departement,
gestiitzt auf Art. 17 und 20 der Verordnung vom
19. Marz 1937 iiber Massnahmen gegen die Brand-
gefahr im Luftschutz,

verfiigt:
I. Organisation.

Art. 1.
Die Hausfeuerwehren haben den Zweck,
Brandausbriiche zu verhiiten und zu bekdmpfen.
Sie sorgen dafiir, dass die Massnahmen der
Entriimpeiung auch nach deren erster Duxchfuh-
rung beobachtet werden.

Art. 2.

Hausfeuerwehren sind in jedem tagsiiber oder
nachts stindig beniitzten Gebiude einzurichten,
soweit die Anzahl und die persénlichen Eigen-
schaften der Insassen dies gestattet.

Wo es zweckdienlich erscheint, bilden die In-
sassen mehrerer benachbarter Gebiude zusammen
eine Hausfeuerwehr.

) Art. 3.

Zu den Hausfeuerwehren koénnen Personen
beiderlei Geschlechts, auch Jugendliche, heran-
gezogen werden.

Es diirfen nicht in sie eingereiht werden:

a) Militardienstpflichtige;

b) Angehorige von Luftschutzorganisationen;

c) Personen, die im Mobilmachungsfall sonstwie
durch offentliche Pflichten beansprucht sind.

Jedermann ist verpflichtet, die ihm {iber-
tragenen Verrichtungen bei der Hausfeuerwehr zu

) Le texte francais suivra dans le prochain numéro.

ubernehmen, sofern er nicht wegen anderer 6ffent-
licher Pflichten oder aus Gesundheitsgriitnden dar-
an verhindert ist.

Art. 4.

In die Hausfeuerwehren kénnen auch Aus-
lander eingereiht werden.

Art. 5,

Soweit moglich, sind in die Hausfeuerwehren
solche Personen einzuteilen, die sich sowohl tags-
iiber als nachts im Hause aufhalten.

In grossen oder besonders brandgefahrdeten
Gebauden, die nur tagsitber stindig beniitzt wer-
den, sind fiir die Nachtzeit aus dem Personal
Brandwachtposten zu stellen.

Art. 6.

In jedem Hause oder in jeder Gemeinschaft von
Hausern tibernimmt eine Person als Luftschutz-
wart die Leitung der Hausteuerwehr.

Der Hauseigentiimer oder, wo kein solcher be-
steht, der Hausverwalter ist verpflichtet, der von
der Gemeinde bezeichneten Stelle mitzuteilen, wer
als Luftschutzwart vorgeschlagen wird.

Diese Stelle ernennt die Luftschutzwarte.

Art. 7.

Der Luftschutzwart bezeichnet die zur Haus-
teuerwehr gehorenden Personen und iibermittelt
der Stelle deren Liste mit den genauen Personalien.

Die Stelle uberpriift die getroffenen Mass-
nahmen und entscheidet nétigenfalls dariiber, wer
den einzelnen Hausfeuerwehren angehort.

Art. 8.
Jede Hausfeuerwehr besteht mindestens aus
dem Luftschutzwart und zwei Personen.
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Zahlt sie im ganzen mindestens tanf Personen,
so ist ein Stellvertreter des Luftschutzwartes von
diesem zu bezeichnen.

Art. 9.

Aenderungen, die im Bestande der Hausfeuer-
wehren wegen Wohnsitzwechsels, aus gesundheit-
lichen oder andern Griinden getroffen werden
miissen, sind gemiss den Vorschriften dieses Ab-
schnittes unverziiglich vorzunehmen.

Angehoérige der Hausfeuerwehren, die infolge
Wegzuges oder aus andern Griinden entlassen
werden sollen, haben dies dem Luftschutzwart zu
melden.

Wird aus solchen Griinden die Ersetzung des
Luftschutzwartes notwendig, so ist er verpflichtet,
der von der Gemeinde bezeichneten Stelle hiervon
rechtzeitig Meldung zu machen.

In Todesfallen sind die Angehorigen des Ver-
storbenen zu den entsprechenden Mitteilungen
verpflichtet.

II. Ausbildung.

Art. 10.

Die Ausbildung der Hausfeuerwehr wird von
den ortlichen Luftschutzorganisationen besorgt,
die hierfiir geeignete private Verbande beiziehen
koénnen.

Der Ortsleiter iibernimmt die Organisation der

Ausbildung entweder selbst oder iibertragt sie
einem Offizier der Luftschutzfeuerwehr, ins-
besondere dem Dienstchef.

Art. 11,

Die Luftschutzwarte werden in Kursen von ins-
gesamt mindestens acht Stunden ausgebildet.
Die Ausbildung erstreckt sich auf folgende
Kenntnisse und Fertigkeiten:
a) Bekdmpfung von Brandausbriichen;
b) Vernichtung von Brandbomben;
¢) Kenntnis der Gasmaske; '
d) Ueberpriifung der Entriimpelung;
¢) Verhalten bei Verdunkelung und Alarm.

Art. 12.

Die Luftschutzwarte, die den Ausbildungskurs
mit Erfolg bestehen, erhalten von der Gemeinde
einen Ausweis. »

Leute, die sich nicht bewahren, sind durch die
Stelle, die sie ernannt hat, vom Posten des Luft-
schutzwartes zu entlassen.

Art. 13.

Die Angehorigen der Hausfeuerwehr werden
iiber die notigsten Kenntnisse fiir die Bekimpfung
von DBrandausbriichen und Vernichtung von
Brandbomben in 1—2 Uebungen unterrichtel.

Der Unterricht wird von Angehorigen der Luft-
schutzfeuerwehr erteilt, die vom Ortsleiter oder
seinem Beauftragten bezeichnet werden.

Die Luftschutzwarte sind zur Mitwirkung zu
verwenden, und tiberdies konnen geeignete private
Verbinde beigezogen werden.
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II1. Ausriistung.
Art. 14.

Zur personlichen Ausriistung der Hausfeuer-
wehren gehéren:

derbe (hohe) Schuhe und feste Handschuhe;

Kopfbedeckung, vorzugsweise aus starkem Filz;

Schutzbrille oder Gasmaske.

Vorlaufig ist der Luftschutzwart, sowie bei
Hausfeuerwehren von insgesamt mindestens finf
Personen der Stellvertreter, jedenfalls mit einer
Gasmaske auszustatten.

Art. 15.
Zur allgemeinen Ausriistung eines Brandwach-
postens der Hausfeuerwehr gehéren:
ca. 50 kg Sand (in Kisten oder Sacken);
Eimer fiir Sand und Wasser;
Waurfschaufel;
Axt oder Kreuzpickel;
grosser Behilter mit Wasser (Zuber, Fass, Bade-
wanne);
2 Loschbesen mit kurzen und langen Stielen.

Art. 16.

Zur Bekdmpfung von Brandausbriichen sind
sogenannte Eimerspritzen besonders geeignet.

Art. 17.

Als ausseres Abzeichen tragt der Luftschutz-
wart am linken Oberarm eine gelbe Armbinde von
4 cm Breite.

IV. Kosten.
Art. 18.

Die personliche Ausriistung ist im allgemeinen
von jedem Angehérigen der Hausfeuerwehr selbst
zu beschaffen.

Schuhe, Handschuhe und Kopfbedeckung
koénnen gebrauchte Gegenstande sein.

Als Schutzbrillen dienen vorhandene Schnee-
brillen, Schweissbrillen usw.

Art. 19.

Als Gasmasken dienen die von der Eidgenos-
sischen  Materialpriifungsanstalt  genehmigten
Typen.

Die Abteilung fiir passiven Luftschutz be-
zeichnet die fiir die Hausfeuerwehr besonders ge-
eigneten Modelle. _

Sie setzt, auf Grund der zur Verfiigung stehen-
den Kredite, die Abgabepreise fiir Luftschutzwarte,
auch fiir minderbemittelte, fest.

Art. 20.

Die Beschaffung der allgemeinen Ausriistung
(Art. 15), fir welche vorwiegend vorhandene
Gegenstande verwendet werden koénnen, liegt in
erster Linie dem Hauseigentiimer ob, dessen Ge-
biude durch die Massnahmen gegen die Brand-
gefahr geschiitzt wird.

Die Mieter sind verpflichtet, ihnen gehérende
Gegenstande (z. B. Zuber, Fasser, Wannen und
Eimer) ebenfalls zur Verfiigung zu stellen.



Art. 21.

Die Abteilung fiir passiven Luftschulz be-
zeichnet die fiir die Hausfeuerwehr besonders ge-
eigneten Modelle von Eimerspritzen.

Sie kann auf Grund der zur Verfiigung stehen-
den Kredite den Abgabepreis verbilligen.

V. Aufgaben im Ernstfall.
Art. 22,

Die Hausfeuerwehr arbeitet unter der Leitung
und nach den Weisungen des Luftschutzwartes.

Er bestimmt zum voraus die Orte fiir die Be-
reitstellung des Materials, die Besammlung und
Beobachtung.

Soweit moglich, werden Brandwachtposten zu
je zwei Personen gebildet.

Art. 23.

Beim Aufgebot des Luftschutzes werden die
Verdunkelungsmassnahmen iiberpriift, die Vor-
bereitungen des Brandschutzes vervollstindigt und
die Schutzraume bezugsbereit gemacht.

Art. 24,

Beim Erténen des Zeichens «Fliegeralarm» be-
sammeln sich die Hausfeuerwehren an den zum
voraus bestimmten Orten und die Brandwachen
beziehen ihre Posten.

Der Luftschutzwart kontrolliert, ob Léden,
Fenster, Haus- und Wohnungstiiren sowie Gas-
hahnen geschlossen, elektrische Apparate aus-
geschaltet, offene Feuerstellen geléscht und alle
Hausbewohner, mit Ausnahme der Hausfeuerwehr,
im Schutzraume sind.

Art. 25.

Wihrend des Luftangriffes beobachten der
Luftschutzwart und die Brandwachtposten die Vor-
ginge im Haus und in der nichsten Umgebung.

Es ist namentlich dafiir zu sorgen, dass Brande
im Entstehen entdeckt und geléscht werden.

Vermag die Hausfeuerwehr den Brand nicht
selbst zu bewiltigen, so fordert der Luftschutzwart
die benachbarten Hausfeuerwehren an, nétigen-
falls bei der Orts- oder Quartierleitung die Luft-
schutzfeuerwehr. ‘

Art. 26. )

Beim Erténen des Zeichens «Endalarm» hat
sich der Luftschutzwart zunichst davon zu iber-
zeugen, dass das Haus und seine Umgebung in
Ordnung sind.

Wenn nétig, hat er den chemischen Dienst der
Luftschutzorganisation anzufordern und dafiir zu
sorgen, dass Blindgénger nicht beriithrt werden, bis
sie durch den technischen Dienst beseitigt sind.

Bestehen keine Bedenken, so ordnet der Luft-
schutzwart an, dass die Insassen den Schutzraum
verlassen.

Die Gashahnen werden wieder geoffnet, Licht
und elektrische Apparate wieder eingeschaltet und
die Wasservorrite erginzt.

Der Luftschutzwart ist dafiir verantwortlich,
dass alle Vorkehrungen fiir den nichsten Alarm
getroffen werden und dass insbesondere der
Schutzraum unverziiglich wieder bereitgestellt
wird.

VI. Verschiedene Bestimmungen.

Art. 27.

Zur Orientierung aller Hausbewohner wird im
Gebaude ein Merkblatt angebracht.

Dasselbe enthalt die erforderlichen Angaben
iiber die Vorbereitung der Massnahmen und das
Verhalten im Ernstfalle, sowie tuber die Zu-
sammensetzung der einzelnen Hausfeuerwehr.

Die Abteilung fir passiven Luftschutz stellt das
einheitliche Formular fiir das Merkblatt auf und
bestimmt die Art der Abgabe.

Art. 28.

Der Bundesratsbeschluss vom 3. April 1936 be-
treffend Strafvorschriften fiir den passiven Luft-
schutz ist anwendbar.

Art. 29.
Diese Verfiigung tritt am 1. Januar 1938 in
Kraft.

Bern, den 30. Dezember 1937.

Eidgenossisches Militardepartement:
R. Minger.

T

Transportieren und Aufstellen grosser Sauerstoff-Flaschen

Von F. Stauffer

Die grossen Sauerstoff-Flaschen von 40 Liter
Rauminhalt, wie sie von der Abteilung fiir pas-
siven Luftschutz den Organisationen fiir Sanitats-
hilfsstellen und fir regionale Umfiillstellen ab-
gegeben werden, sind verhaltnisméssig schwer zu
transportieren.

Je nach den ridumlichen Verhiltnissen miissen
die Flaschen iiber Treppen oder durch winklige
Passagen gebracht werden, wobei ein «Rollen» der
Stahlzylinder nur in den seltensten Fallen moglich
ist. Besonders beim Passieren von Tiirschwellen,
aber auch bei Boden mit Platten- oder Holz-

51



	Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartementes betreffend Hausfeuerwehren

